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1 Einleitung 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 21. November 2022 die Festlegung zur prozessualen 

Abwicklung von Steuerhandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen (BK6-22-

128) veröffentlicht (Universalbestellprozess). 

Die neuen Regelungen betreffen umfangreiche Weiterentwicklungen der bestehenden pro-

zessualen Regelwerke GPKE und WiM Strom und sind ab dem 01. Oktober 2023 in der Sparte 

Strom anzuwenden. Abweichend hierzu findet der in der GPKE enthaltene Use-Case „Steuer-

befehl vom NB oder LF an MSB“ für die Abwicklung über API-Webdienste erst ab dem 031. Ap-

ril 2024 Anwendung. 

Das vorliegende BDEW Einführungsszenario zur BNetzA-Festlegung BK6-22-128 beschreibt die 

notwendigen Maßnahmen zur Einführung der neuen Regelungen. Bei Erfordernis wird das 

vorliegende Dokument durch den BDEW in Begleitung der Umsetzungsphase weiterentwickelt 

und zu einzelnen Themenaspekten vertieft. Dabei ist zu beachten, dass dies ggf. zu Anpassun-

gen und Änderungen in einzelnen Kapiteln führt. 

1.1 Zeitangaben 

Alle Zeitangaben in dem vorliegenden Dokument meinen die gesetzliche deutsche Zeit.  

Für allgemeine Informationen zu Zeitangaben sind die Regelungen zu den EDI@Energy-Doku-

menten zu beachten. 

2 Neue Objekte 

2.1 Einführung der Netzlokation und initiale Übermittlung der Netzlokations-ID 

Mit der BNetzA-Festlegung BK6-22-128 wird zum 01. Oktober 2023 das neue Objekt „Netzlo-

kation“ eingeführt, dass der Ermittlung und der Abrechnung von Blindarbeit dient. Eine Netz-

lokation kann auch zur Überwachung der Einhaltung der vorgegebenen Leistungsgrenzen 

(über die Leistungskurvendefinition) dienen. Grundlegende Informationen finden sich in der 

GPKE, eine weitere Erläuterung der Eigenschaften und Verwendung der Netzlokation bzw. der 

Vergabe der zugehörigen Netzlokations-ID (NeLo-ID) in folgenden Dokumenten: 

 

 

1 siehe Mitteilung Nr. 38 vom 25.01.2024 der Bundesnetzagentur 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-128/BK6-22-128_Beschluss.html?nn=869698
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-128/BK6-22-128_Beschluss.html?nn=869698
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-128/BK6-22-128_Beschluss.html?nn=869698
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› BDEW-Anwendungshilfe „Identifikatoren in der Marktkommunikation“ 

› BDEW-Foliensatz „Objekte in der Marktkommunikation“ 

Wichtig: Die NeLo-ID ist nur zu vergeben bzw. zu kommunizieren, falls sie für die Marktkom-

munikation relevant ist. Verantwortlich für die Vergabe ist der NB. 

Benötigt ein NB eine NeLo-ID, so kann er diese seit dem 15. Februar 2023 bei der Energie 

Codes und Services GmbH erwerben.  

Die initiale Übermittlung einer NeLo-ID für bestehende Zuordnungen erfolgt durch die Über-

mittlung einer Stammdatenänderung (UTILMD): 

› an den MSB mit dem Anwendungsfall „Änderung der Lokationsbündelstruktur“, dem 

der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist und 

› an den LF mit dem Anwendungsfall „Änderung der Marktlokationsstruktur“, dem der 

Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist. 

Der Gültigkeitsbeginn (UTILMD SG4 DTM+157 „Gültigkeitsbeginn“) dieser Stammdatenände-

rung darf nicht vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit liegen.  

Die initiale Übermittlung ist ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit möglich 

und muss rechtzeitig vor der ersten Verwendung der Netzlokation in weiteren Anwendungs-

fällen wie z. B. zur Abrechnung der Blindarbeit (siehe Kapitel 3.2) erfolgen. 

Die für die Netzlokation benötigten weiteren Stammdaten sind nach der initialen Stammda-

tenänderung, welche die Netzlokation enthält, mit weiteren Stammdatenänderungen zu über-

tragen. Dies betrifft: 

› Daten der Netzlokation (UTILMD SG8 SEQ+Z51) 

› OBIS-Daten der Netzlokation (UTILMD SG8 SEQ+Z57) 

Wenn bereits das Preisblatt zur Blindarbeit ausgetauscht wurde, können auch Stammdatenän-

derungen mit folgenden Daten versendet werden: 

› Abrechnungsdaten der Netzlokation (UTILMD SG8 SEQ+Z71) 

Die für den Versand jeweils relevanten Anwendungsfälle sind dem Kapitel 5.3.4 „Tabelle der 

Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten“ des UTILMD AHB Strom zu entnehmen.  

Nach der initialen Übermittlung einer NeLo-ID für bestehende Zuordnungen erfolgt, wenn be-

reits eine Leistungskurvendefinition an einer Netzlokation vorhanden ist, noch zusätzlich über 

den WiM Use-Case „Messlokationsänderung vom NB an MSB“ eine Bestellung der erforderli-

chen Leistungskurvendefinitionen des NB. Die Beauftragung erfolgt vom NB an den MSB mit 

dem Anwendungsfall „ORDERS Beauftragung der Änderung“. Diesem Anwendungsfall ist der 

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/identifikatoren-in-der-marktkommunikation/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/marktlokation-und-messlokation-grundlagen-und-anwendungsbeispiele/
https://bdew-codes.de/Codenumbers/NetLocationId
https://bdew-codes.de/Codenumbers/NetLocationId


 

 

 

Einführungsszenario Universalbestellprozess 

www.bdew.de Seite 7 von 37 

Prüfidentifikator 17003 zugeordnet. Die Bestellung wird unter der Angabe der zuvor ausge-

tauschten NeLo-ID und Angabe der erforderlichen Leistungskurvendefinitionen des NB vorge-

nommen. 

Das Ausführungsdatum (ORDERS DTM+203 „Ausführungsdatum/-zeit“) dieser Bestellung kann 

nicht vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit liegen (siehe Kapitel 3.1.3 

„Bestellung einer Schaltzeit- bzw. Leistungskurvendefinition“). 

Ab dem 01.10.2023 kann die NeLo-ID inklusive der weiteren Stammdaten der Netzlokation 

ebenfalls in der Bestätigung der Anmeldung (Use-Case Lieferbeginn aus der GPKE und MPES), 

in der Anmeldung zur Ersatz-/Grundversorgung oder Bestätigung der Anmeldung des MSB 

übertragen werden. Liegt das in dem Geschäftsvorfall enthaltene Beginndatum (UTILMD SG4 

DTM+92 „Beginn zum“) vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit, so ist die 

Netzlokation unabhängig davon erst ab dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit 

als gültig zu verstehen.  

Für weitere Informationen zu Leistungskurvendefinitionen und zur Abrechnung der Blindar-

beit siehe Kapitel 3.1 „Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen“ sowie 3.2 „Ein-

führungsszenario zur Blindarbeitsabrechnung auf Ebene der Netzlokation“.  

2.2 Einführung der Technischen Ressource und initiale Übermittlung der ID der Technischen 

Ressource 

Mit der BNetzA-Festlegung BK6-22-128 wird zum 01.10.2023 das Objekt der Technischen Res-

source (TR) notwendig, um innerhalb einer Marktlokation die technischen Einrichtungen (wie 

z. B. eine Wärmepumpe, Nachtspeicherheizung, Wallbox) für die Marktkommunikation mit 

Hilfe der TR-ID (Hinweis: Bereits in Anwendung bei Redispatch 2.0) transparent zu machen. 

Somit kann z. B. nachfolgend gegenüber dem MSB eine gezielte Bestellung zum Einbau von 

Steuereinrichtungen inkl. dem entsprechenden Steuerkanal (z. B. durch eine Steuerbox) 

durchgeführt werden. Weitere Informationen zur TR bzw. zur Vergabe der zugehörigen ID der 

technischen Ressource (TR-ID) finden sich in folgendem Dokument: 

› Anwendungshilfe „Identifikatoren in der Marktkommunikation“ 

Der NB muss bei erzeugenden Marktlokationen, deren Energie durch Messlokationen ermit-

telt wird, bei denen mindestens eine mit iMS ausgestattet ist, die TR-ID für alle Technischen 

Ressourcen der Marktlokation vergeben und die Stammdaten im Rahmen des Einführungssze-

narios kommunizieren. Dies ist notwendig, da der MSB über die Nennleistung die POG ermit-

teln muss. 

Der NB muss bei verbrauchenden Marktlokationen, die unter § 14a EnWG fallen, die TR-ID für 

alle Technischen Ressourcen der Marktlokation vergeben, die unter §14a EnWG fallen und die 

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/identifikatoren-in-der-marktkommunikation/
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Stammdaten dieser TR im Rahmen des Einführungsszenarios kommunizieren. Dies ist notwen-

dig, da der LF über die Stammdaten Details zum Umgang mit der Marktlokation im Zusam-

menhang mit § 14a EnWG ableitet. 

Darüber hinaus kann der NB weitere TR im Rahmen des Einführungsszenarios kommunizieren, 

sofern dem NB alle für die Kommunikation notwendigen Stammdaten zur Kommunikation der 

TR (z. B. TR-ID, Art und Nutzung der TR) vorliegen.  

TR-ID sind unabhängig von der verbauten Messtechnik vom NB zu vergeben. Dies bedeutet, 

dass z. B. auch für Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen, die mit kME und einer Steu-

ereinrichtung (z. B. Rundsteuerempfänger) ausgestattet sind, jeweils eine TR-ID vom NB zu 

vergeben und dem MSB und LF bekannt zu geben ist. Die Schalthandlungen erfolgen in diesen 

Fällen weiterhin durch den NB. Der Austausch der Stammdaten dient dabei lediglich der 

Transparenz gegenüber dem MSB und LF. 

 

Benötigt ein NB eine TR-ID, so beantragt er diese bei der Energie Codes und Services GmbH.  

Die initiale Übermittlung einer TR-ID für bestehende Zuordnungen erfolgt durch die Übermitt-

lung einer Stammdatenänderung (UTILMD):  

› an den MSB mit dem Anwendungsfall „Änderung der Lokationsbündelstruktur“ dem 

der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist und 

› an den LF mit dem Anwendungsfall „Änderung der Marktlokationsstruktur“ dem der 

Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist. 

Der Gültigkeitsbeginn (UTILMD SG4 DTM+157 „Gültigkeitsbeginn“) dieser Änderungsmeldung 

darf nicht vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit liegen.  

Die initiale Übermittlung ist ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit möglich 

und muss rechtzeitig vor der ersten Verwendung der TR-ID in weiteren Anwendungsfällen er-

folgen. 

Die für die TR benötigten weiteren Stammdaten sind nach der initialen Stammdatenänderung, 

die die TR-ID enthält, mit weiteren Stammdatenänderungen zu übertragen. Dies betrifft: 

› Daten der Technischen Ressource (UTILMD SG8 SEQ+Z52) 

Die für den Versand jeweils relevanten Anwendungsfälle sind dem Kapitel 5.3.4 „Tabelle der 

Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten“ des UTILMD AHB Strom zu entnehmen.  

Ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit kann die TR-ID inklusive der weite-

ren Stammdaten der TR ebenfalls in der Bestätigung der Anmeldung (Lieferbeginn, GPKE, 



 

 

 

Einführungsszenario Universalbestellprozess 

www.bdew.de Seite 9 von 37 

MPES), in der Anmeldung zur Ersatz-/Grundversorgung oder in der Bestätigung der Anmel-

dung des MSB übertragen werden. Liegt das in dem Geschäftsvorfall enthaltene Beginndatum 

(UTILMD SG4 DTM+92 „Beginn zum“) vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher 

Zeit, so ist die TR trotzdem erst ab dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit als 

gültig zu verstehen.  

 

Abbildung 1 Visualisierung des beschriebenen Vorgehens zur Einführung einer TR-ID 

 

2.3 Einführung der Steuerbaren Ressource und initiale Übermittlung der ID der Steuerbaren 

Ressource 

Mit der BNetzA-Festlegung BK6-22-128 wird zum 01.10.2023 das Objekt der Steuerbaren Res-

source (SR) notwendig, um die Konfigurationsprodukte „Schaltzeitdefinition“ und „Leistungs-

kurvendefinition“ für TR, die über einen Steuerkanal mit einer Steuereinrichtung verbunden 

sind, zu bestellen. Weitere Informationen zur SR bzw. zur Vergabe der zugehörigen ID der 

Steuerbaren Ressource (SR-ID) finden sich in folgendem Dokument: 

› Anwendungshilfe „Identifikatoren in der Marktkommunikation“ 

Sofern dem NB die für die Kommunikation notwendigen Stammdaten (z. B. SR-ID, TR-ID, Steu-

erbox/Ton-Rundsteuer-Empfänger/Schaltuhr) vorliegen, kann er die SR-ID sowie dazugehö-

rige, weitere Stammdaten im Rahmen des Einführungsszenarios kommunizieren. 

Benötigt ein NB eine SR-ID, so beantragt er diese bei der Energie Codes und Services GmbH.  

Die initiale Übermittlung einer SR-ID für bestehende Zuordnungen erfolgt durch die Übermitt-

lung einer Stammdatenänderung (UTILMD):  

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/identifikatoren-in-der-marktkommunikation/
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› an den MSB mit dem Anwendungsfall „Änderung der Lokationsbündelstruktur“ dem 

der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist und 

› an den LF mit dem Anwendungsfall „Änderung der Marktlokationsstruktur“ dem der 

Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist. 

Nach der initialen Übermittlung einer SR-ID für bestehende Zuordnungen erfolgt abweichend 

zur TR-ID noch zusätzlich über den WiM Use-Case „Messlokationsänderung vom NB an MSB“ 

eine Beauftragung der erforderlichen Schaltzeitdefinitionen oder Leistungskurvendefinitionen 

des NB: 

› und zwar vom NB an den MSB mit dem Anwendungsfall „ORDERS Beauftragung der 

Änderung“, dem der Prüfidentifikator 17003 zugeordnet ist, unter der Angabe der zu-

vor ausgetauschten TR-ID und der Referenzierung auf die vom NB neu vergebene SR-ID 

und Angabe der erforderlichen Schaltzeitdefinitionen oder Leistungskurvendefinitio-

nen des NB. 

› Hinweis: Dieser Use-Case ist auch für die im Markt bestehenden Steuereinrichtungen 

(z. B. Schaltuhren, Rundsteuerempfänger, Steuerbox) durchzuführen. Ansonsten ist ein 

Stammdatenaustausch und ein darauf aufbauender Bestellprozess der Konfigurations-

produkte „Schaltzeitdefinition“ oder „Leistungskurvendefinition“ auf Ebene einer SR 

für NB und LF nicht möglich.  

› Das Ausführungsdatum (ORDERS DTM+203 „Ausführungsdatum/-zeit“) dieser Bestel-

lung kann nicht vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit liegen 

(siehe Kapitel 3.1.3 „Bestellung einer Schaltzeit- bzw. Leistungskurvendefinition“). 

Die initiale Übermittlung ist ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit möglich 

und muss rechtzeitig vor der ersten Verwendung der SR in weiteren Anwendungsfällen erfol-

gen. 

Die für die SR und die TR (ggf. auch marktlokationsübergreifend, bei einem Speicher möglich) 

benötigten weiteren Stammdaten sind nach der initialen Beauftragung, die die SR enthält, mit 

Stammdatenänderungen zu übertragen. Dies betrifft: 

› Daten der Technischen Ressource (UTILMD SG8 SEQ+Z52), um die Referenz auf die SR 

mitzuteilen 

› Daten der Steuerbaren Ressource (UTILMD SG8 SEQ+Z62) 

› Produkt-Daten der Steuerbaren Ressource (UTILMD SG8 SEQ+Z61) 

Die für den Versand jeweils relevanten Anwendungsfälle sind dem Kapitel 5.3.4 „Tabelle der 

Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten“ des UTILMD AHB Strom zu entnehmen.  
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Ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit kann die SR-ID inklusive der weite-

ren Stammdaten der SR ebenfalls in der Bestätigung der Anmeldung (Lieferbeginn, GPKE, 

MPES), in der Anmeldung zur Ersatz-/Grundversorgung oder Bestätigung der Anmeldung des 

MSB übertragen werden. Liegt das in dem Geschäftsvorfall enthaltene Beginndatum (UTILMD 

SG4 DTM+92 „Beginn zum“) vor dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit, so ist 

die SR trotzdem erst ab dem 01.01.2024, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit als gültig zu 

verstehen.  

 

 

Abbildung 2 Visualisierung des beschriebenen Vorgehens zur Einführung einer SR-ID 

 

3 GPKE 

3.1 Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen 

In den folgenden Kapiteln werden die benötigten Schritte zur Einführung der Schaltzeitdefini-

tionen und Leistungskurvendefinitionen beschrieben. Der Austausch von Zählzeitdefinitionen 
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und deren Bestellungen sind bereits mit der Marktkommunikation 2022 seit dem 01.01.2023 

im Regelbetrieb und werden daher hier nicht betrachtet. 

3.1.1 Vorgehen zu den Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des NB 

› Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr bis zum 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr ist der 

GPKE-Use-Case „Übermittlung der Übersicht der Definitionen des NB durch den NB“ jeweils 

für die eine Übersicht der Schaltzeitdefinition und die eine Übersicht der Leistungskurvende-

finition initial vom NB an den LF und MSB durchzuführen.  

› Im Zeitraum vom 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr bis zum 06. November 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Reklamation der Übersicht der Definitionen des NB“ vom LF bzw. MSB 

an den NB durchzuführen, wenn ein Reklamationsbedarf zu der einen übermittelten Über-

sicht der Schaltzeitdefinition oder der einen übermittelten Übersicht der Leistungskurvende-

finition des NB festgestellt wurde. 

› Im Zeitraum vom 6. November 2023, 00:00 Uhr bis zum 27. November 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Übermittlung einer Definition des NB durch den NB“ für das Kalender-

jahr 2024 initial für jede ausgerollte Schaltzeitdefinition und jede ausgerollte Leistungskur-

vendefinition vom NB an den LF und MSB durchzuführen.  

› Im Zeitraum vom 27. November 2023, 00:00 Uhr bis zum 18. Dezember 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Reklamation einer Definition des NB“ vom LF bzw. MSB an den NB 

durchzuführen, wenn ein Reklamationsbedarf zu übermittelten ausgerollten Schaltzeitdefi-

nition oder zu übermittelten ausgerollten Leistungskurvendefinition des NB festgestellt 

wurde.  

Hinweise:  

› Für die Übersichten der Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des NB, die 

nach dem 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr versendet werden,  

› für Reklamationen des LF bzw. MSB, die nach dem 06. November 2023, 00:00 Uhr, 

› für die Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des NB, die nach dem 27. 

November 2023, 00:00 Uhr sowie 

› für Reklamationen einer Schaltzeitdefinition oder Leistungskurvendefinition, die nach dem 

18. Dezember 2023, 00:00 Uhr versendet werden,  

gelten die Fristen der Festlegung BK6-22-128. 
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Abbildung 3 Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des NB 

 

3.1.2 Vorgehen zu den Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des LF 

Sofern der LF vorsieht, eine Schaltzeit- und Leistungskurvendefinition ab dem 1. Januar 2024 

zu verwenden, muss er das beschriebene Vorgehen einhalten. 
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› Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr bis zum 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr ist der 

GPKE-Use-Case „Übermittlung der Übersicht der Definitionen des LF durch den LF“ jeweils 

für die eine Übersicht der Schaltzeitdefinition und die eine Übersicht der Leistungskurvende-

finition initial vom LF an den NB und MSB durchzuführen.  

› Im Zeitraum vom 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr bis zum 06. November 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Reklamation der Übersicht der Definitionen des LF“ vom NB bzw. MSB 

an den LF durchzuführen, wenn ein Reklamationsbedarf zu der einen übermittelten Über-

sicht der Schaltzeitdefinition oder der einen übermittelten Übersicht der Leistungskurvende-

finition des LF festgestellt wurde. 

› Im Zeitraum vom 6. November 2023, 00:00 Uhr bis zum 27. November 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Übermittlung einer Definition des LF durch den LF“ für das Kalenderjahr 

2024 initial für jede ausgerollte Schaltzeitdefinition und jede ausgerollte Leistungskurvende-

finition vom LF an den NB und MSB durchzuführen.  

› Im Zeitraum vom 27. November 2023, 00:00 Uhr bis zum 18. Dezember 2023, 00:00 Uhr ist 

der GPKE-Use-Case „Reklamation einer Definition des LF“ vom NB bzw. MSB an den LF durch-

zuführen, wenn ein Reklamationsbedarf zu übermittelten ausgerollten Schaltzeitdefinition 

oder zu übermittelten ausgerollten Leistungskurvendefinition des LF festgestellt wurde.  

Hinweise:  

› Für die Übersichten der Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des LF, die 

nach dem 23. Oktober 2023, 00:00 Uhr versendet werden,  

› für Reklamationen des NB bzw. MSB, die nach dem 06. November 2023, 00:00 Uhr, 

› für die Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des LF, die nach dem 27. No-

vember 2023, 00:00 Uhr sowie 

› für Reklamationen einer Schaltzeitdefinition oder Leistungskurvendefinition, die nach dem 

18. Dezember 2023, 00:00 Uhr versendet werden,  

gelten die Fristen der Festlegung BK6-22-128. 
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Abbildung 4 Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen des LF 
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3.1.3 Bestellung einer Schaltzeit- bzw. Leistungskurvendefinition 

Eine Konfigurationsprodukt „Schaltzeitdefinition“ bzw. „Leistungskurvendefinition“ kann vom 

NB bzw. vom LF ab dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr über den Use-Case „Bestellung einer Konfi-

guration vom NB oder LF an MSB“ bestellt werden. Für die Prozesse gelten die Fristen der 

Festlegung BK6-22-128. 

3.2 Einführungsszenario zur Blindarbeitsabrechnung auf Ebene der Netzlokation 

Gemäß der Festlegung BK6-22-128, Anlage 1 GPKE, Kapitel I 3.2 „Marktlokation, Messlokation, 

Netzlokation, Lokationsbündel und Beziehungen“ ist Folgendes zur Netzlokation zu beachten: 

› „Die Netzlokation ist der alleinige Anknüpfungspunkt zur Abrechnung von Blindarbeit“. 

› Falls Blindarbeit für Abrechnungszeiträume nach dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr abge-

rechnet wird, darf dies gemäß des Beschlusses BK6-22-128 nur auf Ebene der Netzloka-

tion geschehen.  

› Für Abrechnungszeiträume bis zum 1. Januar 2024, 00:00 Uhr wird die Blindarbeit wei-

terhin auf Ebene der Marktlokation abgerechnet. Zu diesem Zeitpunkt endet die Ver-

einbarung über die Abrechnung von Blindarbeit zwischen dem NB und LF automatisch. 

Eine Aufhebung der Blindarbeitsabrechnung auf Ebene der Marktlokation für Abrech-

nungszeiträume ab dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr ist somit nicht erforderlich. 

› Für Abrechnungszeiträume ab dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr müssen die Vereinba-

rungen zur Blindarbeitsabrechnung über die Stammdatenänderungsprozesse für die 

Netzlokationen neu abgeschlossen werden (siehe UTILMD Strom AHB 1.1). Gemäß Ka-

pitel 2.1 müssen hierfür vorab die NeLo-ID initial übermittelt werden.  

3.3 Bestellung von Werten nach Typ 2 

Die Marktrollen NB und LF können Werte nach Typ 2 beim MSB bestellen. Handelt es sich da-

bei um eine kostenpflichtige Konfiguration, muss zuvor eine Anfrage der Konfiguration an den 

MSB stattfinden. Im positiven Fall übermittelt der MSB daraufhin ein Angebot zur Anfrage. Die 

vom MSB angebotenen Leistungen und die dazugehörigen Preise sind im Preisblatt A des MSB 

enthalten.  

› Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr bis zum 16. Oktober 2023, 00:00 Uhr ist 

das Preisblatt A des MSB an die berechtigten LF und NB zu versenden. 

› Ab dem 16. Oktober 2023, 00:00 können Werte nach Typ 2 über den GPKE-Use-Case 

„Bestellung einer Konfiguration vom NB oder LF an MSB“ für Lokationen vom NB oder 

LF beim MSB angefragt und bestellt werden. Auch Werte nach Typ 2, die nicht kosten-

pflichtig sind, sind erst ab diesem Zeitpunkt zu bestellen. 
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3.4 Use-Case „Initialübermittlung und Aktualisierung von Kommunikationsdaten“ 

3.4.1 Initiale Übermittlung von Kontaktdaten 

Mit der BNetzA-Festlegung BK6-22-128 werden die Marktrollen BIKO, BKV, ÜNB und ESA in 

diesen Prozess aufgenommen. 

Für die neu aufgenommenen Kombinationen aus Marktrollen sind ab dem 1. Oktober 2023, 

00:00 Uhr bis zum 16. Oktober 2023, 00:00 Uhr die Kontaktdaten einmalig initial unter Ver-

wendung des GPKE-Use-Cases „Initialübermittlung und Aktualisierung von Kommunikations-

daten“ zu übermitteln. Dies gilt für die folgenden Kombinationen: 

› NB und NB  

› NB und BIKO  

› NB und BKV  

› NB und ÜNB  

› LF und ÜNB  

› BIKO und BKV  

› ÜNB und BKV  

› ÜNB und MSB  

› ÜNB und BIKO  

› MSB und MSB  

› ESA und MSB 

3.4.2 Aktualisierung der Kontaktdaten bei vorhandenen Kombinationen aus Marktrollen  

Für die vorhandenen Kombinationen aus Marktrollen sind ab dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr 

bis zum 16. Oktober 2023, 00:00 Uhr die Kontaktdaten unter Verwendung des GPKE-Use-

Cases „Initialübermittlung und Aktualisierung von Kommunikationsdaten“ zu aktualisieren. 

Dies gilt für die folgenden Kombinationen: 

› NB und LF  

› NB und MSB  

› LF und LF  

› MSB und LF 

Folgende Informationen sind in diesem Fall zu aktualisieren: 
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› Die Marktpartner haben initial über den Anwendungsfall, welchem der Prüfidentifikator 

37007 zugeordnet ist, die AS4-Kommunikationsparameter auszutauschen.  

› Durch die Reduzierung der Länge der Datenelemente DE3036 und DE3042 im NAD-Seg-

ment „Name und Adresse des Unternehmens“ zur Übermittlung des Namens und der Ad-

resse des Unternehmens, müssen der Name oder die Adresse auf die entsprechende 

Länge angepasst und ausgetauscht werden, falls diese bisher mehr als 35 Zeichen umfas-

sen. Die Anpassung erfolgte, damit synchrone Informationen in der PARTIN und INVOIC 

ausgetauscht werden können. 

3.4.3 Ergänzender Hinweis zum BDEW-Service zu Kontakt- und Kommunikationsdaten 

Neben dem von der BNetzA festgelegten Austausch von Kontaktdaten via EDIFACT besteht für 

die Rollen NB, LF, MSB, BIKO, BKV, ÜNB und ESA sowie für alle in dem GPKE-Use-Case „Initial-

übermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten“ nicht berücksichtigten Rollen die 

Möglichkeit, Kontaktdaten sowie zusätzliche Kommunikationsdaten und Zertifikate (öffentli-

cher Schlüssel) in der BDEW-Codenummerndatenbank zu veröffentlichen und jederzeit abzu-

rufen. Großer Vorteil von diesem Service ist, dass die Kontakt- und Kommunikationsdaten so-

wie Zertifikate an einer Stelle gebündelt und jederzeit abrufbar sind, wenn die Informationen 

benötigt werden. Der Service steht seit dem 1. April 2021 zur Verfügung. Weitere Informatio-

nen sowie die zu entrichtenden Entgelte finden Sie auf der Internetseite der Energie Codes 

und Services GmbH. 

3.5 Use-Case „Übermittlung Preisblatt NB an LF“ aufgrund §14a EnWG  

Aufgrund der beiden Festlegungsverfahren (BK6-22-300 und BK8-22/010-A) zur Integration 

von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a 

EnWG wurden durch außerordentliche Veröffentlichungen des Dokuments „Codeliste der Arti-

kelnummern und Artikel-ID“ (am 29. September 2023, 23. Oktober 2023) Änderungen an den 

Gruppenartikel-ID und Artikel-ID durchgeführt. Daraus folgt, dass Marktpartner in der Rolle 

NB nach Veröffentlichung der beiden Festlegungen das Preisblatt zur Netznutzung zeitnah mit 

dem Gültigkeitsbeginn 01.01.2024, 00:00 Uhr an die LF versenden müssen. 

4 WiM Strom 

4.1 MSB-Abrechnung mittels Artikel-IDs 

Gemäß des Beschlusses BK6-22-128 erfolgt die Abrechnung des Messstellenbetriebs des MSB 

für jede ab dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr abzurechnende Marktlokation mittels Artikel-ID 

und nicht mehr mittels Artikelnummern.  
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Der LF prüft die Rechnungen des MSB auf Basis der ihm vorliegenden Informationen. Dies be-

deutet insbesondere,  

› dass dem LF das Preisblatt „Messstellenbetrieb“ vom MSB mit Gültigkeit ab 1. Januar 

2024, 00:00 Uhr vorliegen muss, in dem ausschließlich Artikel-ID verwendet werden und  

› dass für jede Marktlokation die relevanten Artikel-ID per bestätigtem Angebot zwischen 

MSB und LF vereinbart wurde.  

Die neuen zulässigen Artikel-ID für die Abrechnung des Messstellenbetriebs in der Sparte 

Strom sind in der „Codeliste der Artikelnummer und Artikel-ID“ aufgeführt. Diese Artikel-ID 

ersetzen vollständig die Verwendung der Kombination von Artikelnummer und Preisschlüssel-

stamm für Leistungszeiträume ab dem 01. Januar 2024, 00:00 Uhr. 

4.1.1 Erstmalige Übermittlung des Preisblattes für den Messstellenbetrieb mit Artikel-ID 

Ab dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr ist die erstmalige Übermittlung des elektronischen Preis-

blattes für die Abrechnung des Messtellenbetriebs auf Basis der ab 1. Januar 2024, 00:00 Uhr 

geltenden Artikel-ID möglich. Die späteste initiale Übermittlung erfolgt bis zum 16. Oktober 

2023, 00:00 Uhr. D. h. im Preisblatt Messstellenbetrieb mit Artikel-ID kann als frühester Gül-

tigkeitstermin (DTM+157) nur der 1. Januar 2024, 00:00 Uhr angegeben werden.  

4.1.2 Angebot auf Basis des Preisblattes für den Messstellenbetrieb mit Artikel-ID  

Für Abrechnungszeiträume bis zum 1. Januar 2024, 00:00 Uhr wird der Messstellenbetrieb 

weiterhin mittels Artikelnummer abgerechnet. Zu diesem Zeitpunkt endet die Vereinbarung 

über die Abrechnung des Messstellenbetriebs zwischen dem MSB und LF automatisch. Um 

den Messstellenbetrieb weiterhin über den LF abrechnen zu können, ist es notwendig, dass es 

zu einer entsprechenden Vereinbarung zwischen MSB und LF kommt. 

Ab dem 16. Oktober 2023, 00:00 Uhr muss auf Basis des übermittelten Preisblattes „Messstel-

lenbetrieb“ für die Abrechnung des Messstellenbetriebes ein neues Angebot (QUOTES mit 

dem PID 15002) vom MSB an den LF mit den zur Marktlokation gehöhrenden Artikel-ID ver-

sendet werden. Frühestes Beginndatum (QUOTES DTM+203) ist der 1. Januar 2024, 00:00 Uhr. 

Es empfiehlt sich, die Angebote so zu versenden, dass unnötige Überlastungen vermieden 

werden. Es ist zu berücksichtigen, dass der LF das Angebot innerhalb von 8 WT zu beantwor-

ten hat.  

4.1.3 Abrechnung des Messstellenbetriebs 

Die Abrechnung des Messstellenbetriebs erfolgt immer mit der Referenz auf das Angebot (Do-

kumentennummer der QUOTES). Da in einer Rechnung nur eine Referenz auf ein Angebot 
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angegeben werden kann, kann eine Rechnung keinen Zeitraum umfassen, innerhalb dessen 

die Gültigkeit eines Angebots endet und die eines anderen beginnt. D. h., es kann nur zwei Ar-

ten von Rechnungen geben: 

› Rechnungen mit Leistungszeitraum bis 1. Januar 2024, 00:00 Uhr auf Basis von Artikel-
nummern und  

› Rechnungen mit Leistungszeitraum ab 1. Januar 2024, 00:00 Uhr auf Basis von Artikel-
ID. 

Es ist dabei zu beachten, dass die jeweilige Rechnung erst nach dem Ende des Leistungszeit-

raums zu stellen ist.  

4.2 Einführung neuer Messprodukte für den ESA 

Bei Werten, welche der ESA gegenüber dem MSB bestellen kann, handelt es sich um Werte 

nach Typ 2. Daher wurden die bestehenden Messprodukt-Codes, mit welchen der ESA Werte 

nach Typ 2 bestellen kann, im EDI@Energy-Dokument Codeliste der Konfigurationen in das 

neue Kapitel „Codelisten der Konfigurationen- und Messprodukte für Werte nach Typ 2“ über-

führt und neue Codes vergeben.  

Jeder ESA und MSB muss in seinem IT-System selbstständig und zum Änderungszeitpunkt 

1. Oktober 2023, 00:00 Uhr die vorhandenen Messprodukt-Codes durch die neuen ersetzen, 

wenn zu diesem Zeitpunkt eine Vereinbarung zur Übermittlung von Werten nach Typ 2 zwi-

schen dem ESA und dem MSB besteht. 

Messprodukt-Code bis zum 01.10.2023, 

00:00 Uhr 

Messprodukt-Code ab dem 01.10.2023, 

00:00 Uhr 

9991 00000 007 8 9991 00000 074 7 

9991 00000 014 3 9991 00000 075 5 

9991 00000 021 8 9991 00000 077 1 

9991 00000 022 6 9991 00000 078 9 

9991 00000 023 4 9991 00000 079 7 

9991 00000 024 2 9991 00000 080 4 

9991 00000 009 4 9991 00000 153 9 

 

Falls der Use-Case „Anfrage und Bestellung von Werten durch den ESA“ vor dem 1. Oktober 

2023, 00:00 Uhr vom ESA gestartet wurde und vom MSB nicht vor dem 1. Oktober 2023, 



 

 

 

Einführungsszenario Universalbestellprozess 

www.bdew.de Seite 21 von 37 

00:00 Uhr beantwortet wurde, erfolgt die Antwort nach dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr mit 

dem neuen Messprodukt-Code nach der Tabelle oben. 

5 Erforderliche Stammdatenanpassung ggf. mit Unterstützung der Marktkommunika-

tion 

5.1 Umstellung der Stammdaten in der UTILMD Strom S1.1 

Aufgrund der neuen Anforderungen aus dem Universalbestellprozess wurde der Umfang, der 

in der UTILMD austauschbaren Stammdaten erweitert. Da die Werte der zum 1. Oktober 

2023, 00:00 Uhr austauschbaren Stammdaten davor nicht ausgetauscht werden konnten, 

diese aber für die Prozesse der Marktkommunikation zum Universalbestellprozess benötigt 

werden, sind Anpassungen in den Systemen der Marktpartner notwendig. Um diesen Umbau 

zu unterstützen, wird hier beschrieben, wie die einzelnen Systeme von NB, LF, MSB, HKN-R 

und ÜNB von der UTILMD 5.2e auf die UTILMD Strom S1.1 umzustellen sind. Die Änderungen 

erfolgen entweder auf Basis der vorhandenen Daten aus der Struktur der UTILMD 5.2e oder 

durch Stammdatenänderungsmeldungen ab dem 1. Oktober 2023. Ziel ist es, den Aufwand 

des Stammdatenaustauschs auf ein Minimum zu reduzieren. 

Lesehinweis zu diesem Kapitel:  

Die Überschriften stellen immer die Daten in der Struktur der UTILMD Strom S1.1 dar und im 

zugehörigen Kapitel ist beschrieben, wie die Daten herzuleiten sind. 

Erläuterung der angewendeten Gliederung: 

➔ Hintergrund: Hier wird kurz erläutert, weshalb diese Daten in der UTILMD Strom 

S1.1 so aufgenommen bzw. angepasst wurden. 

➔ Vorgabe: Die hier beschriebene Initialbefüllung muss von den entsprechenden 

Marktteilnehmern zum 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr zwingend umgesetzt werden, 

um darauf aufbauend im Markt ab dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr mit synchro-

nen Stammdaten zu starten. 

➔ Logik: Beschreibt, wie der Marktpartner die Daten in seinem System zum 1. Okto-

ber 2023, 00:00 Uhr befüllen muss.  

➔ Quelle: Beschreibt, woher der Marktpartner die Daten beziehen muss. 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Gibt an, wie Änderungen des entsprechenden Stammda-

tums nach der Initialbefüllung vom Verantwortlichen des Stammdatums durchge-

führt werden. 

➔ Hinweis: Beschreibt weitere Aspekte über die zuvor genannten Punkte hinaus. 
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Die Auswahlkriterien für die nachfolgenden Segmente richten sich nach der Notwendigkeit, 

dem Markt eine einheitliche Vorgabe zu machen, um ab dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr2 mit 

synchronen Stammdaten im Markt mit dem Universalbestellprozess zu starten. Segmente und 

Dateninhalte, die nur in der Struktur verschoben wurden und sonst keine erwähnenswerten 

Besonderheiten zum 1. Oktober 2023 aufweisen, werden bewusst nicht aufgelistet, um die 

Übersicht zu bewahren. 

Anbei die Auflistung der betroffenen Daten: 

5.2 SG8 Referenz auf die Lokationsbündelstruktur 

Die Referenz auf die Lokationsbündelstruktur sowie die dazugehörigen Segmente sind ab dem 

1. Oktober 2024, 00:00 Uhr auszutauschen.  

› Für jede Bestätigung der Anmeldung, welche ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr, mit 

dem Anwendungsfall, dem der Prüfidentifikator 55002 (GPKE), 55078 (MPES), 55079 

(MPES) oder 55043 (WiM) zugeordnet ist, versendet wird, ist die „Referenz auf die Lo-

kationsbündelstruktur“ anzugeben. Dies gilt ebenso für die „Zuordnung Lokation zum 

Objektcode des Lokationsbündels“, wenn die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind.  

› Für jede Anmeldung EOG, welche ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr mit den Anwen-

dungsfall, dem der Prüfidentifikator 55013 (GPKE) zugeordnet ist, versendet wird, ist 

die „Referenz auf die Lokationsbündelstruktur“ anzugeben. Dies gilt ebenso für die „Zu-

ordnung Lokation zum Objektcode des Lokationsbündels“, wenn die Voraussetzungen 

hierzu erfüllt sind. Dies gilt ebenso für den darauf aufbauenden Anwendungsfall Bestä-

tigung EOG, dem der Prüfidentifikator 55014 zugeordnet ist. 

› Für jede Verpflichtungsanfrage / Aufforderung, welche ab dem 1. Oktober 2024, 

00:00 Uhr mit dem Anwendungsfall, dem der Prüfidentifikator 55168 (WiM) zugeordnet 

ist, versendet wird, ist die „Referenz auf die Lokationsbündelstruktur“ anzugeben. Dies 

gilt ebenso für die „Zuordnung Lokation zum Objektcode des Lokationsbündels“, wenn 

die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. Weiterhin gilt das voranstehende auch für den 

darauf aufbauenden Anwendungsfall „Bestätigung Verpflichtungsanfrage“, dem der 

Prüfidentifikator 55169 zugeordnet ist. 

 

 

2 Der Zeitpunkt 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr ist der Zeitpunkt, ab dem frühestens der Datenaustausch beginnen 
kann. Hier wird keine Aussage getroffen, ab welchem Zeitpunkt die Daten in den Systemen gültig sind. 
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› Für jede Antwort auf die Geschäftsdatenfrage, welche ab dem 1. Oktober 2024, 

00:00 Uhr mit dem Anwendungsfall, dem der Prüfidentifikator 55035 (GPKE), 55095 

(MPES) oder 55060 (WiM) zugordnet ist, versendet wird, ist die „Referenz auf die Loka-

tionsbündelstruktur“ anzugeben. Dies gilt ebenso für die „Zuordnung Lokation zum Ob-

jektcode des Lokationsbündels“, wenn die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. 

Alle Marktteilnehmer müssen in der Lage sein, die folgenden Anwendungsfälle mit den folgen-

den Prüfidentifikatoren ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr zu verarbeiten: 

› „Änderung der Lokationsbündelstruktur“ (NB an MSB) mit dem Prüfidentifikator 55173, 

› „Änderung der Marktlokationsstruktur“ (NB an LF) mit dem Prüfidentifikator 55175, 

› „Anfrage der Lokationsbündelstruktur“ (MSB an NB) mit dem Prüfidentifikator 55177,  

› „Antwort auf Anfrage Lokationsbündelstruktur“ (NB an MSB) mit dem Prüfidentifikator 

55178 

› „Anfrage Marktlokationsstruktur“ (LF an NB) mit dem Prüfidentifikator 55180 

› „Antwort auf Anfrage Marktlokationsstruktur“ (NB an LF) mit dem Prüfidentifikator 

55181 

 

Da es sich bei der Lokationsbündelstruktur um neue Stammdaten handelt, hat der NB die be-

rechtigen Marktpartner LF und MSB über die ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr gültige Loka-

tionsbündelstruktur mittels Stammdatenänderung zu informieren. Es wird empfohlen diese 

Informationen bis zum 1. Januar 2025, 00:00 Uhr initial ausgetauscht zu haben. Es wird weiter-

hin empfohlen nicht direkt am 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr mit der vollständigen initialen 

Übermittlung zu starten, sondern dies im geeignetem Umfang ab einem geeigneten Zeitpunkt, 

welcher nach dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr liegt, durchzuführen. 

Informationsaustausch NB mit LF: 

› Der NB ermittelt den, ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr gültigen Code der Lokations-

bündelstruktur. Der NB übermittelt dem LF je Marktlokation, welcher der LF zugeordnet 

ist, zum 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr den gültigen Code der Lokationsbündelstruktur so-

wie zu allen für den LF relevanten Objekt-Codes und den diesen zugeordneten Identifi-

katoren der Objekte, mittels des Anwendungsfalls „Änderung der Marktlokationsstruk-

tur“, dem der Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist mit DTM+157 (Änderung zum, Gül-

tigkeit, Beginndatum), DE2380 = 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr und DTM+92 (Beginn 

zum), DE2380 = 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr an diesen LF. 
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› Falls sich im Zeitraum 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr bis zum Zeitpunkt, zu dem der NB 

diese Information an den LF gesendet hat (= tsend) an der Marktlokation eine Verände-

rung ergeben hat, es also einen Zeitpunkt tänd gibt, der die Bedingung 1. Oktober 2024, 

00:00 Uhr < tänd < tsend erfüllt, die sich auf die Struktur der Marktlokation auswirkt, so 

ermittelt der NB den ab dem Zeitpunkt tänd gültigen Code der Lokationsbündelstruktur. 

Der NB übermittelt dem LF je Marktlokation, welcher der LF zugeordnet ist, den zum 

Zeitpunkt tänd gültigen Code der Lokationsbündelstruktur sowie zu allen für den LF rele-

vanten Objekt-Codes und den diesen zugeordneten Identifikatoren der Objekte, und 

sendet erneut, allerdings mit DTM+157 (Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum), 

DE2380 = tänd und DTM+92 (Beginn zum), DE2380 = tänd diese Lokationsbündelstruktur 

mittels des Anwendungsfalls „Änderung der Marktlokationsstruktur“, dem der 

Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist, an diesen LF. 

› Für den Fall, dass der Zeitraum des am 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr der Marktlokation 

zugeordneten LF in die Zukunft begrenzt ist, weil bereits ein zukünftiger LF der Marktlo-

kation zugeordnet ist, ist allen zukünftigen LF die Struktur der Marktlokation wie voran-

stehend unter Nutzung des Anwendungsfalls „Änderung der Marktlokationsstruktur“, 

dem der Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist, mitzuteilen, wobei DTM+92 (Beginn 

zum), DE2380 mit dem Zeitpunkt des Beginns der Zuordnung des LF zu der Marktloka-

tion zu füllen und das DTM+157 (Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum), DE2380 mit 

dem Zeitpunkt der Änderung der Marktlokationsstruktur (welches frühestens der 1. Ok-

tober 2024, 00:00 Uhr sein kann) zu füllen ist. 

› Sollte sich nach dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr eine Änderung an der Struktur einer 

Marktlokation ergeben, so ist die neue Struktur mittels des Anwendungsfalls „Änderung 

der Marktlokationsstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55175 zugeordnet ist, an den LF 

zu übermitteln, der zum Änderungszeitpunkt der Marktlokation zugeordnet ist und falls 

dieser Marktlokation LF zugeordnet sind, deren Zuordnungsbeginn nach dem Zeitpunkt 

der Änderung der Marktlokationsstrukturänderung liegt, so sind auch all diesen zukünf-

tigen LF die Struktur der Marktlokation wie voranstehend unter Nutzung des Anwen-

dungsfalls „Änderung der Marktlokationsstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55175 zu-

geordnet ist, mitzuteilen, wobei DTM+92 (Beginn zum), DE2380 mit dem Zeitpunkt des 

Beginns der Zuordnung des LF zu der Marktlokation zu füllen und das DTM+157 (Ände-

rung zum, Gültigkeit, Beginndatum), DE2380 mit dem Zeitpunkt der Änderung der 

Marktlokationsstruktur (welches frühestens der 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr sein kann) 

zu füllen ist. 

› Hinweis: Sollte nach dem 1. Januar 2025, 00:00 Uhr der LF Zweifel an der Richtigkeit der 

ab 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr geltenden Zuordnung einer Lokationsbündelstruktur zu 
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einer Marktlokation haben, der er zugeordnet ist, so sendet er für derartige Marktloka-

tion den Geschäftsvorfall „Anfrage der Marktlokationsstruktur“, dem der Prüfidentifika-

tor 55180 zugeordnet ist, an den NB. Der NB antwortet mit dem Geschäftsvorfall „Ant-

wort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55181 zuge-

ordnet ist. 

Informationsaustausch NB mit MSB: 

› Der NB ermittelt den, ab dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr gültigen Code der Lokations-

bündelstruktur inklusiv aller Objekt-Codes und den diesen zugeordneten Identifikatoren 

der Objekte, und die den Messlokationen des Lokationsbündels zum 1. Oktober 2024, 

00:00 Uhr zugeordneten MSB und sendet diese Lokationsbündelstruktur mittels des An-

wendungsfalls „Änderung der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 

55173 zugeordnet ist, für jede Messlokation des Lokationsbündels mit DTM+157 (Ände-

rung zum, Gültigkeit, Beginndatum), DE2380 = 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr und DTM+92 

(Beginn zum), DE2380 = 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr, an den der jeweiligen Messloka-

tion zugeordneten MSB. 

› Falls sich im Zeitraum 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr bis zum Zeitpunkt, zu dem der NB 

diese Information an die MSB sendet (= tsend) an dem Lokationsbündel eine Verände-

rung ergeben hat, es also einen Zeitpunkt tänd gibt, der die Bedingung 1. Oktober 2024, 

00:00 Uhr < tänd < tsend erfüllt, die sich auf die Struktur des Lokationsbündels auswirkt, 

so ermittelt der NB den ab dem Zeitpunkt tänd gültigen Code der Lokationsbündelstruk-

tur inklusiv aller Objekt-Codes und den diesen zugeordneten Identifikatoren der Ob-

jekte und die den Messlokationen des Lokationsbündels zugeordneten MSB und sendet 

erneut, allerdings mit DTM+157 (Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum), DE2380 = 

tänd und DTM+92 (Beginn zum), DE2380 = tänd diese Lokationsbündelstruktur mittels des 

Anwendungsfalls „Änderung der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 

55173 zugeordnet ist, für jede Messlokation des Lokationsbündels an den der jeweili-

gen Messlokation zugeordneten MSB. 

› Für den Fall, dass der Zeitraum eines der am 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr einer der 

Messlokationen zugeordneten MSB in die Zukunft begrenzt ist, weil bereits ein zukünf-

tiger MSB der Messlokation zugeordnet ist, ist jedem zukünftigen MSB die Struktur des 

Lokationsbündels wie voranstehend unter Nutzung des Anwendungsfalls „Änderung 

der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist, mitzu-

teilen, wobei DTM+92 (Beginn zum), DE2380 mit dem Zeitpunkt des Beginns der Zuord-

nung des MSB zu der Messlokation zu füllen und das DTM+157 (Änderung zum, 
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Gültigkeit, Beginndatum), DE2380 mit dem Zeitpunkt der Änderung der Lokationsbün-

delstruktur (welches frühestens der 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr sein kann) zu füllen ist. 

› Sollte sich nach dem 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr eine Änderung an der Struktur eines 

Lokationsbündels ergeben, so ist die neue Struktur mittels des Anwendungsfalls „Ände-

rung der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist, für 

jede Messlokation des Lokationsbündels an den der jeweiligen Messlokation zugeord-

neten MSB zu übermitteln, der zum Änderungszeitpunkt der Messlokation zugeordnet 

ist und falls einer der Messlokationen des Lokationsbündels MSB zugeordnet sind, de-

ren Zuordnungsbeginn nach dem Zeitpunkt der Änderung der Lokationsbündelstruk-

turänderung liegt, so ist jedem zukünftigen MSB die Struktur des Lokationsbündels wie 

voranstehend unter Nutzung des Anwendungsfalls „Änderung der Lokationsbündel-

struktur“, dem der Prüfidentifikator 55173 zugeordnet ist, mitzuteilen, wobei DTM+92 

(Beginn zum), DE2380 mit dem Zeitpunkt des Beginns der Zuordnung des MSB zu der 

Messlokation zu füllen und das DTM+157 (Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum), 

DE2380 mit dem Zeitpunkt der Änderung der Marktlokationsstruktur (welches frühes-

tens der 1. Oktober 2024, 00:00 Uhr sein kann) zu füllen ist. 

› Sollte nach dem 1. Januar 2025, 00:00 Uhr der MSB Zweifel an der Richtigkeit der ab 

1. Oktober 2024, 00:00 Uhr geltenden Zuordnung einer Lokationsbündelstruktur zu ei-

nem Lokationsbündel haben, dem er über mindestens eine im Lokationsbündel enthal-

tene Messlokation zugeordnet ist, so sendet er für derartige Lokationsbündel den Ge-

schäftsvorfall „Anfrage der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55177 

zugeordnet ist, an den NB. Der NB antwortet mit dem Geschäftsvorfall „Antwort auf 

Anfrage der Lokationsbündelstruktur“, dem der Prüfidentifikator 55178 zugeordnet ist. 

5.3 SG8 Zuordnung Lokation zum Objektcode des Lokationsbündels 

Siehe Kapitel 5.2 „SG8 Referenz auf die Lokationsbündelstruktur“ 

5.4 SG8 Daten der Netzlokation 

Siehe Kapitel 2.1 Einführung der Netzlokation und initiale Übermittlung der Netzlokations-ID. 

5.5 SG8 Abrechnungsdaten der Netzlokation 

Siehe Kapitel 3.2 Einführungsszenario zur Blindarbeitsabrechnung auf Ebene der Netzlokation. 

5.6 SG8 OBIS-Daten der Netzlokation 

Siehe Kapitel 3.2 Einführungsszenario zur Blindarbeitsabrechnung auf Ebene der Netzlokation. 



 

 

 

Einführungsszenario Universalbestellprozess 

www.bdew.de Seite 27 von 37 

5.7 SG8 Produkt-Daten der Netzlokation 

Siehe Kapitel 3.1.3 Bestellung einer Schaltzeit- bzw. Leistungskurvendefinition. 

5.8 SG8 Daten der Marktlokation 

5.8.1 SG10 CCI+ZA2 Abwicklungsmodell DE7037 

➔ Hintergrund: Aufgrund dieser Information wird für die Bilanzierung abgeleitet, ob 

die Energiemenge der Marktlokation mit dem zugeordneten Bilanzkreis im Modell 

1 bilanziert wird oder die Energiemenge der Marktlokation als NGZ in ein benach-

bartes Bilanzierungsgebiet übergeben wird (= Modell 2). 

➔ Vorgabe: NB, MSB, LF und ÜNB hinterlegen bei jeder verbrauchenden Marktloka-

tion den Code ZE9 (Modell 1 "Bilanzierung an der Marktlokation“). 

➔ Logik: -- 

➔ Quelle: -- 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn das zum Zeitpunkt 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr 

über den Code ZE9 zugeordnete Abwicklungsmodell nicht das an der Marktloka-

tion richtige darstellt, muss der NB dies ab dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr mit 

Hilfe der Stammdatenänderung dem MSB, LF und ÜNB bekannt machen und den 

Code ZF0 (Modell 2 "Bilanzierung im Bilanzierungsgebiet (BG) des LPB") übertra-

gen. 

➔ Hinweis: -- 

5.9 SG8 Produkt-Daten der Marktlokation 

Siehe Kapitel 3.1.3 Bestellung einer Schaltzeit- bzw. Leistungskurvendefinition 

5.10 SG8 Daten der Technischen Ressource 

Siehe Kapitel 2.2 Einführung der Technischen Ressource und initiale Übermittlung der Techni-

schen Ressourcen-ID. 

5.11 SG8 Daten der Steuerbaren Ressource 

Siehe Kapitel 2.3 Einführung der Steuerbaren Ressource und initiale Übermittlung der Steuer-

baren Ressourcen-ID. 

5.12 SG8 Produkt-Daten der Steuerbaren Ressource 

Siehe Kapitel 2.3 Einführung der Steuerbaren Ressource und initiale Übermittlung der Steuer-

baren Ressourcen-ID. 
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5.13 SG8 Daten des Kunden des Lieferanten 

5.13.1 SEQ+Z75 SG10 CCI+Z61 Grundlage zur Verringerung der Umlagen nach EnFG DE7037 

➔ Hintergrund: Das Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) macht es erforderlich, dass 

der LF dem NB mitteilen muss, ob die Grundlage zur Verringerung der KWKG-Um-

lage und Offshore-Netzumlage möglich ist. 

➔ Vorgabe: Der NB und LF hinterlegen bei jeder verbrauchenden Marktlokation den 

Code ZG1 (Keine Angabe, da Marktlokation die Voraussetzung zur Verringerung 

der Umlagen nach EnFG nicht erfüllt). 

➔ Logik: -- 

➔ Quelle: -- 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn die Aussage zum Zeitpunkt 1. Oktober 2023, 

00:00 Uhr nicht zum Kunden des LF an der Marktlokation passt, muss der LF ab 

dem 1. Oktober 2023, 00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem NB be-

kannt machen, welche Aussage zum Kunden des LF an der Marktlokation passt: 

ZF9 (Kunde erfüllt die Voraussetzung nach EnFG) oder ZG0 (Kunde erfüllt nicht die 

Voraussetzung nach EnFG). Wenn die Aussage ZF9 (Kunde erfüllt die Vorausset-

zung nach EnFG) getätigt wird, muss zusätzlich das CAV „Grund der Privilegierung 

nach EnFG“ angegeben werden. 

➔ Hinweis: Aus dieser Übermittlung der Stammdaten lässt sich noch kein Anspruch 

auf Reduzierung der KWKG-Umlage und Offshore-Netzumlage ableiten. Dieser 

kann über den Use-Case „Übermittlung der EnFG-Privilegierungsberechtigung“ 

entstehen. 

5.14 Umstellung der Stammdaten in der UTILMD Strom S1.1a 

Aufgrund verschiedener Anforderungen wurde der Umfang, der in der UTILMD austauschba-

ren Stammdaten erweitert. Da die Werte der zum 3. April 2024, 00:00 Uhr austauschbaren 

Stammdaten davor nicht ausgetauscht werden konnten, diese aber für die Prozesse der 

Marktkommunikation zum Universalbestellprozess benötigt werden, sind Anpassungen in den 

Systemen der Marktpartner notwendig. Um diesen Umbau zu unterstützen, wird hier be-

schrieben, wie die einzelnen Systeme von NB, LF, MSB, HKN-R und ÜNB von der UTILMD 

Strom S1.1 auf die UTILMD Strom S1.1a umzustellen sind. Die Änderungen erfolgen entweder 

auf Basis der vorhandenen Daten aus der Struktur der UTILMD S1.1 oder durch Stammdaten-

änderungsmeldungen ab dem 3. April 2024. Ziel ist es, den Aufwand des Stammdatenaus-

tauschs auf ein Minimum zu reduzieren. 

Lesehinweis zu diesem Kapitel:  
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Die Überschriften stellen immer die Daten in der Struktur der UTILMD Strom S1.1a dar und im 

zugehörigen Kapitel ist beschrieben, wie die Daten herzuleiten sind. 

Erläuterung der angewendeten Gliederung: 

➔ Hintergrund: Hier wird kurz erläutert, weshalb diese Daten in der UTILMD Strom 

S1.1a so aufgenommen bzw. angepasst wurden. 

➔ Vorgabe: Die hier beschriebene Initialbefüllung muss von den entsprechenden 

Marktteilnehmern zum 3. April 2024, 00:00 Uhr zwingend umgesetzt werden, um 

darauf aufbauend im Markt ab dem 3. April 2024, 00:00 Uhr mit synchronen 

Stammdaten zu starten. 

➔ Logik: Beschreibt, wie der Marktpartner die Daten in seinem System zum 3. April 

2024, 00:00 Uhr befüllen muss.  

➔ Quelle: Beschreibt, woher der Marktpartner die Daten beziehen muss. 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Gibt an, wie Änderungen des entsprechenden Stammda-

tums nach der Initialbefüllung vom Verantwortlichen des Stammdatums durchge-

führt werden. 

➔ Hinweis: Beschreibt weitere Aspekte über die zuvor genannten Punkte hinaus. 

Die Auswahlkriterien für die nachfolgenden Segmente richten sich nach der Notwendigkeit, 

dem Markt eine einheitliche Vorgabe zu machen, um ab dem 3. April 2024, 00:00 Uhr3 mit 

synchronen Stammdaten im Markt zu starten. Segmente und Dateninhalte, die nur in der 

Struktur verschoben wurden und sonst keine erwähnenswerten Besonderheiten zum 3. April 

2024 aufweisen, werden bewusst nicht aufgelistet, um die Übersicht zu bewahren. 

5.15 SG8 Netznutzungsabrechnungsdaten der Marktlokation 

5.15.1 SEQ+Z45 SG10 CCI+Z39 Code der Zählzeit, CCI+Z38 Code des Zählzeitregisters 

➔ Hintergrund: Mit der Marktkommunikation 2022 wurden die Zählzeitdefinitionen 

auf Ebene der OBIS-Kennzahlen bei Markt- und Messlokationen eingeführt. Bis-

her war es aber nicht möglich, den aufgrund der genutzten Zählzeiten gebildeten 

Energiemengen, jeweils eine eigene Konzessionsabgabe zuzuordnen. Es wird da-

her eine Zuordnung der Konzessionsabgabe zu einem Zählzeitregister in der Ver-

sion UTILMD MIG S1.1a aufgebaut. 

 

 

3 Der Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr ist der Zeitpunkt, ab dem frühestens der Datenaustausch beginnen kann. 
Hier wird keine Aussage getroffen, ab welchem Zeitpunkt die Daten in den Systemen gültig sind. 
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➔ Vorgabe: Der an der Marktlokation zugeordnete Netzbetreiber ordnet allen 
Marktlokationen mit mehr als einer (Gruppen-)Artikel-ID im SG8 PIA+Z02, welche 
mit 1-08-1/2/3/4/5 beginnt, den Code der Zählzeitdefinition und den dazugehöri-
gen Code des Zählzeitregisters zu.  
Der NB sendet an alle berechtigten Lieferanten eine Stammdatenänderung (An-
wendungsfall 55218 – Nicht bila.rel. Änderung NNA vom NB an Marktlokation).  
Dies ist notwendig damit die Stammdaten interpretationsfrei auch rückwirkend 
für Rechnungskorrekturen vorliegen. 

➔ Logik: Versand der erforderlichen Stammdatenänderungen ist ab dem 
03.04.2024, 00:00 Uhr notwendig. Die der jeweiligen Konzessionsabgabe zuge-
ordneten Zählzeitdefinitionen und Zählzeitregister übermittelt der NB per 
Stammdatenänderung initial, historisch ab dem 01.01.2023, 00:00 Uhr. 

 
Das bedeutet: 

- Betroffene Marktlokationen, deren Beginndatum vor dem 01.01.2023, 
00:00 Uhr liegt, sind zum Stichtag 01.01.2023, 00:00 Uhr mit den Stammda-
ten zu versehen und per Stammdatenänderung zu kommunizieren. 

- Marktlokationen, die erst nach dem 01.01.2023, 00:00 Uhr in Betrieb ge-
nommen wurden, sind initial zum jeweiligen Beginndatum mit den Stamm-
daten zu versehen und per Stammdatenänderung zu kommunizieren. 

 

Hierbei ist zu beachten, dass durch den NB bereits übermittelte Stammdatenän-

derungen mit einer ‚Änderung zum‘ Zeitpunkt ab dem 1. Januar 2023, 00:00 Uhr 

inkl. der zugeordneten Zählzeit erneut übermittelt werden müssen, ohne den 

bisher ausgetauschten Beginnzeitpunkt der kommunizierten Zeitscheiben zu ver-

ändern. Das bedeutet, dass der NB mit dem Beginnzeitpunkt der ältesten Zeit-

scheibe (frühestens der 01.01.2023, 00:00 Uhr), in der er den Gruppen-/Artikel-

IDs die Zählzeit zu weisen möchte, seine Stammdatenänderungen beginnen und 

von dort aus für jede nachfolgende Zeitscheibe (zu deren Beginnzeitpunkt), die 

ab diesen Zeitpunkt geltenden Stammdaten, die im Stammdatenänderungsan-

wendungsfall, dem der PID 55218 zugeordnet ist, erneut kommunizieren muss, 

und den darin enthaltenen (Gruppen-) Artikel-IDs die jeweilige Zählzeit zuweisen 

muss. Der NB sollte darauf achten, dass die Änderungsmeldungen so bei seinen 

Marktpartnern ankommen, dass diese mit der Änderung in der ältesten Zeit-

scheibe beginnen und sich chronologisch zur jüngsten Zeitscheibe durcharbei-

ten. 
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➔ Hinweis: Das Einführungsszenario ist nur durchzuführen, wenn mehr als eine 

Gruppen-/Artikel-ID im SG8 PIA+Z02 (Gruppenartikel-ID / Artikel-ID), welche mit 

1-08-1/2/3/4/5 beginnt, an der Marktlokation vorhanden ist. 

5.16 SG8 OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter / Smartmeter-Gateway 

5.16.1 PIA+5 OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwerter / Smartmeter-Gateway 

DE7140 

➔ Hintergrund: Der Unterarbeitsausschuss SMGW der Arbeitsgemeinschaft Mess- 

und Eichwesen der Eichaufsichtsbehörden der Bundesländer hat in der Sitzung 
vom 29. März 2023 den Beschluss gefasst, dass alle für eine Abrechnung relevan-
ten Zählerstände ohne Ausnahmen entsprechend § 33 Abs. 3 Nr.1 MessEG kom-
muniziert werden müssen. Dies gilt insbesondere für das mME-Zählwerk für den 
TAF 2 (nicht nur bei Ein- und Ausbau).  
Dies machte es erforderlich, dass alle bestehenden Konfigurationen ab dem 

03.04.2024, 00:00 Uhr unabhängig vom Zeitpunkt um das Register (inkl. deren 
OBIS-Kennzahl) zur Aufnahme des Zählerstands der mME ergänzt werden müs-
sen. Daher wurde die Codeliste der OBIS-Kennzahlen in der ab 03.04.2024, 
00:00 Uhr anzuwendenden Fassung um diesen Wert ergänzt. Es muss sicherge-

stellt werden, dass bei allen Marktteilnehmern alle betroffenen Konfigurationen 
um die jeweilige OBIS-Kennzahl für den Zählerstand der mME erweitert wird.  

➔ Vorgabe: Der MSB (sowohl der MSB, der zum 3. April 2024, 00:00 Uhr zugeord-
net ist, als auch die ggf. in der Vergangenheit zugeordneten MSB) setzt bei allen 
Konfigurations-ID, der eine OBIS-Kennzahl 1-b:1.8.63 (Fehlerregister) zugeordnet 
ist (damit muss es sich um eine TAF 2 Konfiguration handeln) für den Zeitraum, 
zu dem er der Messlokation zugeordnet ist (d. h. sowohl in die Vergangenheit als 
auch in die Zukunft), zu den bestehenden OBIS-Kennzahlen, die der Konfigurati-
ons-ID bereits zugeordnet sind (Wirkarbeit Total Zählerstrand mit Tarifunter-
scheidung, Wirkarbeit Total Zählerstand Tariflos und Fehlerregister) zusätzlich 
die OBIS-Kennzahl 1-0:1.8.0 hinzu (Zählerstand der mME). Alle berechtigten 

Marktpartner haben dies in ihrem System dementsprechend zu pflegen. Die Wer-
tegranularität sowie die Vor- Nachkommastellen des Zählwerks sind von der be-
reits mit der Konfigurations-ID vorhandenen 1-b:1.8.0 zu übernehmen. 
Diese Vorgabe gilt analog auch im Fall der anderen Stromflussrichtung: Statt der 
OBIS-Kennzahl 1-b:1.8.63 ist dem Fehlerregister die OBIS-Kennzahl 1-b:2.8.63 
und statt der OBIS-Kennzahl 1-0:1.8.0 wird dem Register für den mME-Zähler-
stand die OBIS-Kennzahl 1-0:2.8.0 zugeordnet. 
Sollte die OBIS-Kennzahl 1-0:1.8.0 bzw. 1-0:2.8.0 bereits für das Register der 
Wirkarbeit Total des TAF2 verwendet sein (d. h. in der obigen Vorgabe in der 
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OBIS-Kennzahl 1-b:1.8.0 b=0), wird dem Register für den Zählerstand der mME 
OBIS-Kennzahl 1-1:1.8.0 bzw. 1-1:2.8.0 zugeordnet. 

➔ Logik: Keine Stammdatenänderung ab 3. April 2024, 00:00 Uhr notwendig, Da-
ten muss jeder Marktpartner aus dem eigenen Datenbestand bei der Konfigurati-
ons-ID ableiten. 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn der zum Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr zuge-
ordnete MSB eine andere Kanalnummer für die oben genannte OBIS-Kennzahl 
für den Zählerstand der mME benötigt, muss er dies ab dem 3. April 2024, 
00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem Markt bekannt machen. Dies 

muss rückwirkend bis zum Beginn seiner Zuordnung zur Messlokation erfolgen. 
Ein MSB, der in der Vergangenheit zugeordnet war, aber am 3. April 2024, 
00:00 Uhr nicht mehr zugeordnet ist, darf diese Änderung nicht vornehmen, da 
sonst die Stammdaten des aktuellen, d. h. dem am 3. April 2024, 00:00 Uhr zuge-
ordneten MSB im Markt überschrieben werden würden. 

➔ Hinweis: Bei einer aus Sicht des MSB notwendigen Änderung der OBIS-Kennzahl 
für den Zählerstand der mME durch den MSB mit der Stammdatenänderung 
muss darauf geachtet werden, dass die Beginnzeitpunkte der bisher kommuni-
zierten Zeitscheiben der OBIS-Kennzahlen in der Vergangenheit nicht verändert 
werden. Das bedeutet, dass der MSB mit dem Beginnzeitpunkt der ältesten Zeit-
scheibe, in der er die OBIS-Kennzahl der Konfigurations-ID ändern möchte, seine 

Stammdatenänderungen beginnen und von dort aus für jede nachfolgende Zeit-
scheibe (zu deren Beginnzeitpunkt) die darin enthaltenen OBIS-Kennzahlen an-
passen muss. 
Der MSB sollte darauf achten, dass die Änderungsmeldungen so bei seinen 
Marktpartnern ankommen, dass diese mit der Änderung in der ältesten Zeit-
scheibe beginnen und sich chronologisch zur jüngsten Zeitscheibe durcharbeiten. 
Nur so ist sichergestellt, dass in jeder der Zeitscheiben die OBIS-Kennzahlen in 
den Systemen seiner Marktpartner mit den in seinem System befindlichen über-
einstimmen. 
Bei allen Zählerständen, die ab dem 3. April 2024, 00:00 Uhr versendet werden, 
ist unabhängig vom prozessualen Zeitpunkt der Zählerstand der mME wie oben 

beschrieben zusammen mit denen der Zählzeiten-, des Fehler- und des Total-Re-
gisters zu übermitteln (da deren Register derselben Konfigurations-ID zugeordnet 
sind und die Regel gilt, dass immer die Zählerstände aller Register einer Konfig-ID 
übermittelt werden müssen (vgl. UTILMD AHB 1.2a, Kapitel 6 Zusammenspiel der 
Konfigurations-ID und Kanalnummer der OBIS-Kennzahl). 
Eine rückwirkende Versendung des Zählerstands der mME sollte zur Aufwandsre-
duzierung im Markt nicht erfolgen. 
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5.17 SG8 Daten der Netzlokation 

5.17.1 SG10 CAV+Z91 MSB DE7110 Eigenschaft des Messstellenbetreiber an der Lokation 

➔ Hintergrund: Durch das seit dem 27.05.2023 gültige MsbG wird der MSB in drei 

Kategorien unterteilt, die unterschiedlichen Vorgaben aus dem Gesetz erhalten. 

Anhand der Kategorie lassen sich von allen berechtigten Marktpartnern die kon-

kreten Vorgaben an den MSB erkennen. 

➔ Vorgabe: MSB und LF hinterlegen bei jeder Netzlokation den Code Z39 ("Grundzu-

ständiger Messstellenbetreiber“). 

Der NB setzt in SG8 Daten der Netzlokation, SG10 CAV+Z91, DE7710 die Kategorie 
des MSB an jeder Netzlokation. Dabei sind die folgenden Kategorien wählbar: 

- Z39 Grundzuständiger Messstellenbetreiber 
- Z40 Wettbewerblicher Messstellenbetreiber 
- Z41 Auffangmessstellenbetreiber 

➔  Logik:  Falls die Kategorie eines NB an einer Netzlokation nicht Z39 Grundzustän-

diger Messstellenbetreiber ist, muss für diese Netzlokation eine Stammdatenän-

derung mit der korrekten Eigenschaft an die berechtigten Marktteilnehmer ver-

sendet werden 

➔ Quelle: -- 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn die zum Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr über 

den Code Z39 zugeordnete Eigenschaft „Grundzuständiger Messstellenbetreiber“ 

nicht den korrekten Wert darstellt, muss der NB dies ab dem 3. April 2024, 

00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem MSB und LF bekannt machen 

und den korrekten Wert übertragen. 

➔ Hinweis: -- 

 

5.18 SG8 Daten der Marktlokation 

5.18.1 SG10 CAV+Z91 MSB DE7110 Eigenschaft des Messstellenbetreiber an der Lokation 

➔ Hintergrund: Durch das seit dem 27.05.2023 gültige MsbG wird der MSB in drei 

Kategorien unterteilt, die unterschiedlichen Vorgaben aus dem Gesetz erhalten. 

Anhand der Kategorie lassen sich von allen berechtigten Marktpartnern die kon-

kreten Vorgaben an den MSB erkennen. 

➔ Vorgabe: MSB, LF und ÜNB hinterlegen bei jeder Marktlokation den Code Z39 

("Grundzuständiger Messstellenbetreiber“). 
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Der NB setzt in SG8 Daten der Marktlokation, SG10 CAV+Z91, DE7710 die Katego-
rie des MSB an jeder Marktlokation. Dabei sind die folgenden Kategorien wähl-
bar: 

- Z39 Grundzuständiger Messstellenbetreiber 
- Z40 Wettbewerblicher Messstellenbetreiber 
- Z41 Auffangmessstellenbetreiber 

➔ Logik:  Falls die Kategorie eines NB an einer Marktlokation nicht Z39 Grundzu-

ständiger Messstellenbetreiber ist, muss für diese Marktlokation eine Stammda-

tenänderung mit der korrekten Eigenschaft an die berechtigten Marktteilnehmer 

versendet werden 

➔ Quelle: -- 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn die zum Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr über 

den Code Z39 zugeordnete Eigenschaft „Grundzuständiger Messstellenbetreiber“ 

nicht den korrekten Wert darstellt, muss der NB dies ab dem 3. April 2024, 

00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem MSB, LF und ÜNB bekannt 

machen und den korrekten Wert übertragen. 

➔ Hinweis: -- 

5.19 SG8 Daten der Messlokation 

5.19.1 SG10 CAV+Z91 MSB DE7110 Eigenschaft des Messstellenbetreiber an der Lokation 

➔ Hintergrund: Durch das seit dem 27.05.2023 gültige MsbG wird der MSB in drei 

Kategorien unterteilt, die unterschiedlichen Vorgaben aus dem Gesetz erhalten. 

Anhand der Kategorie lassen sich von allen berechtigten Marktpartnern die kon-

kreten Vorgaben an den MSB erkennen. 

➔ Vorgabe: MSB und LF hinterlegen bei jeder Messlokation den Code Z39 ("Grund-

zuständiger Messstellenbetreiber“). 

Der NB setzt in SG8 Daten der Messlokation, SG10 CAV+Z91, DE7710 die Katego-
rie des MSB an jeder Messlokation. Dabei sind die folgenden Kategorien wählbar: 

- Z39 Grundzuständiger Messstellenbetreiber 

- Z40 Wettbewerblicher Messstellenbetreiber 
- Z41 Auffangmessstellenbetreiber 

➔  Logik:  Falls die Kategorie eines NB an der Messlokation nicht Z39 Grundzuständi-

ger Messstellenbetreiber ist, muss für diese Messlokation eine Stammdaten-än-

derung mit der korrekten Eigenschaft an die berechtigten Marktteilnehmer ver-

sendet werden 

➔ Quelle: -- 
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➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn die zum Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr über 

den Code Z39 zugeordnete Eigenschaft „Grundzuständiger Messstellenbetreiber“ 

nicht den korrekten Wert darstellt, muss der NB dies ab dem 3. April 2024, 

00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem MSB und LF bekannt machen 

und den korrekten Wert übertragen. 

➔ Hinweis: -- 

 

5.20 SG8 Daten der Steuerbaren Ressource 

5.20.1 SG10 CAV+Z91 MSB DE7110 Eigenschaft des Messstellenbetreiber an der Lokation 

➔ Hintergrund: Durch das seit dem 27.05.2023 gültige MsbG wird der MSB in drei 

Kategorien unterteilt, die unterschiedlichen Vorgaben aus dem Gesetz erhalten. 

Anhand der Kategorie lassen sich von allen berechtigten Marktpartnern die kon-

kreten Vorgaben an den MSB erkennen. 

➔ Vorgabe: MSB und LF hinterlegen bei jeder Steuerbaren Ressource den Code Z39 

("Grundzuständiger Messstellenbetreiber“). 

Der NB setzt in SG8 Daten der Steuerbaren Ressource, SG10 CAV+Z91, DE7710 die 

Kategorie des MSB an jeder Steuerbaren Ressource. Dabei sind die folgenden Ka-
tegorien wählbar: 

- Z39 Grundzuständiger Messstellenbetreiber 
- Z40 Wettbewerblicher Messstellenbetreiber 
- Z41 Auffangmessstellenbetreiber 

➔ Logik:  Falls die Kategorie eines NB an der Steuerbaren Ressource nicht Z39 

Grundzuständiger Messstellenbetreiber ist, muss für diese Steuerbaren Ressource 

eine Stammdatenänderung mit der korrekten Eigenschaft an die berechtigten 

Marktteilnehmer versendet werden 

➔ Quelle: -- 

➔ Anpassungsmöglichkeit: Wenn die zum Zeitpunkt 3. April 2024, 00:00 Uhr über 

den Code Z39 zugeordnete Eigenschaft „Grundzuständiger Messstellenbetreiber“ 

nicht den korrekten Wert darstellt, muss der NB dies ab dem 3. April 2024, 

00:00 Uhr mit Hilfe der Stammdatenänderung dem MSB und LF bekannt machen 

und den korrekten Wert übertragen. 

➔ Hinweis: -- 
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6 Abkürzungsverzeichnis  

Siehe Festlegung zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit 

intelligenten Messsystemen (iMS) (Universalbestellprozess, BK6-22-128) sowie 

 

NeLo-ID Netzlokations-Identifikationsnummer 

SR Steuerbare Ressource 

SR-ID ID der steuerbaren Ressource 

TR Technische Ressource 

TR-ID ID der technischen Ressource 

 

7 Änderungshistorie  

Version Datum Änderungsbeschreibung 

1.0 7. März 2023 Erstveröffentlichung 

1.1 5. Juni 2023 Kapitel 2 „Neue Objekte“: Präzisierungen, Ergänzungen zu 

den Datenformaten, ergänzte Abbildungen 

Kapitel 3.4.2 „Aktualisierung der Kontaktdaten bei vorhande-

nen Kombinationen aus Marktrollen“: Ergänzungen zu den 

Datenformaten 

Kapitel 4.2 „Einführung neuer Messprodukte für den ESA“: 

neu ergänzt 

Kapitel 5 „Erforderliche Stammdatenanpassung“: neu ergänzt 

1.2  29. Juni 2023 Tabelle in Kapitel 4.2 Einführung neuer Messprodukte für den 

ESA korrigiert. 

1.3 31. Oktober 

2023 

Ergänzung im Kapitel „Einführung der Technischen Ressource 

und initiale Übermittlung der ID der Technischen Ressource“ 

Neues Kapitel „Use-Case „Übermittlung Preisblatt NB an LF“ 

aufgrund §14a EnWG“  

Ergänzung des Hinweises im Kapitel „SG8 Daten des Kunden 

des Lieferanten“  

1.4 22. Februar 

2024 

Kapitel 1: Die Use-Cases „Steuerbefehl vom NB oder LF an 

MSB“ finden erst ab dem 03. April 2024 Anwendung. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-128/BK6-22-128_Beschluss.html?nn=869698
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-128/BK6-22-128_Beschluss.html?nn=869698
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Neue Kapitel  

• Umstellung der Stammdaten in der UTILMD Strom 
S1.1a, 

• SG8 Netznutzungsabrechnungsdaten der Marktloka-

tion, 

• SG8 OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Mengenumwer-
ter / Smartmeter-Gateway 

nach dem bestehenden Kapitel 5.13.1 

1.5 27. März 2024 Kapitel 5.16.1 PIA+5 OBIS-Daten der Zähleinrichtung / Men-

genumwerter / Smartmeter-Gateway DE7140 im Aufzäh-

lungspunkt „Vorgabe“ um „Sollte die OBIS-Kennzahl 1-0:1.8.0 

bzw. 1-0:2.8.0 […] zugeordnet.“ ergänzt. 

Ergänzung nach Kapitel 5.16.1 PIA+5 OBIS-Daten der Zählein-

richtung / Mengenumwerter / Smartmeter-Gateway DE7140 

Neue Kapitel 

• SG8 Daten der Netzlokation 

• SG8 Daten der Marktlokation 

• SG8 Daten der Messlokation 

• SG8 Daten der Steuerbaren Ressource 

1.6 23. September 

2024 

Kapitel 5.2 SG8 Referenz auf die Lokationsbündelstruktur und 

Kapitel 5.3 Zuordnung Lokation zum Objektcode des Lokati-

onsbündels, aktualisiert. 

Hinweis: Bitte die unter www.edi-energy.de zum 23. Septem-

ber 2024 veröffentlichten Dokumente „Konsolidierte Lesefas-

sung mit Fehlerkorrekturen“ für die Codeliste der Lokations-

bündelstrukturen, Version 1.0 und UTILMD AHB Strom, Ver-

sion 1.2a, beachten. 

Redaktionelle Anpassungen ohne Auswirkungen auf die in-

haltliche Aussage. 

 

 

http://www.edi-energy.de/

